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Rundfunkbeitrag besteht vor
Gericht
Mannheim. Der Rundfunkbeitrag ist rechtmäßig und verstößt nicht gegen die
Verfassung. Das stellte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg
fest und wies die Klagen von sieben Personen ab. Die Privatpersonen hatten
sich gegen den Beitrag gewehrt, weil sie die Berichterstattung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks (ÖRR) für unausgewogen und einseitig halten. Das ÖRR-
Angebot sei vielfältig, befand hingegen der VGH. Der Rundfunk decke durch
umfangreiche Angebote in Fernsehen, Hörfunk und Mediathek die Bereiche
Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung einschließlich Sport in voller
Breite ab. (dpa/jW)
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